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Volketswil, 28. Juli 2023

Hintergrund
Die Schweiz verFolgt mit Netto-Null bis 2050 und dem unterzeichneten Pariser Abkom-
men ambitionierte energie- und klimapolitische Ziele. Mit dem Klima- und Innovations-
gesetz haben die Schweizer Stimmberechtigten der Umsetzung der Ziele im Klima-
schutz, der Innovation und der Stärkung der Energiesicherheit am 18. Juni 2023 zuge-
stimmt.

Auf kantonaler Ebene setzt das neue Energiegesetz aktuelle Massstäbe für das Bauen.
Die Klimastrategie sieht die Klimaneutralität bis 2o4o, spätestens 2050 vor.

Die Gemeinde Volketswil möchte ihren Beitrag zu diesen Zielen leisten. Die folgenden
Zielsetzungen basieren auf dem Regierungsprogramm 2023-2026 (Strategie Legislatur-
ziele 2023 - 2026 (GRB 20 vom 24. Januar 2023) sowie der Festsetzung der ressortbe-
zogenen Legislaturzielen (GRB 93 vom 4. April ZO23).

Energie- und klimapolitische Grundsätze (mittet- / langfristig)
Die Energiestadt Volketswil arbeitet aktiv an einem Beitrag zu Netto-Null bis 2040 im
Kanton resp. 2050 in der Schweiz. Die Gemeinde gehört im Kanton Zürich zu den enga-
g ierten Energ iestädten.

Für die Verwaltung und die öffentlichen Anlagen soll ein Ziel von Netto-Null bis 2040 an-
gestrebt werden. Für das Gemeindegebiet soll Volketswil eine Zielerreichung einige
Jahre vor 2050 anstreben.

Diese Ziele sollen die Grundlage bilden bei der Erstellung und Überarbeitung von strate-
gischen Planungsgrundlagen wie z.B. der kommunalen Energieplanung, Umsetzung des
Gesamtverkehrskonzepts, Erarbeitung einer Energie- und Klimastrategie, Integration in
die Ortsplanungsrevision. Dort sollen wirksame und umsetzbare Instrumente und Mass-
nahmen erarbeitet werden.
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Die folgenden qualitativen Zielsetzungen nehmen die relevanten Handlungsfelder der
Gemeinde Volketswil für die kommenden vier Jahre auf. Eine Quantifizierung ist in Erar-
beitung und soll auf Basis der aktuell in Erarbeitung befindlichen bzgl. zu erstellenden
Instrumenten erstellt werden (Energie- und Klimastrategie, Energiebilanz, Energiepla-
n ung, Liegenschaftsstrategie).

A. ÜeenceoRDNET

Energie- und Klimastrategie (Bericht) mit folgenden Elementen erarbeiten: Qualitative
und quantitative Ziele, strategische Ansatzpunkte und Umsetzungsmassnahmen inkl.
Zuordnung auf Zeithorizonte. Die Energie- und Klimastrategie bildet die Grundlage und
Klammer für die folgenden Instrumente.

B. GEMEINDEEIGENE LIEGENSCHAFTEN

1. Vorbildfunktion Gemeinde wahrnehmen und kommunizieren

2. Erarbeitung Liegenschaftenstrategie mit Ziel Netto-Null 2040

3. Bei Erneuerungen von Heizanlagen keine fossilen Energieträger mehr

4. Kommunale Dächer systematisch für PV- und Solarthermie-Anlagen nutzen, Prü-
fung von Fassaden-, Parkplatz- und anderen Infrastrukturanlagen

5. Sommerlicher Wärmeschutz inkl. passive Massnahmen für die Kühlung der Gebäude
wo immer möglich; Vermeidung von Hitzeinseln (Aussenräume)

6. Prüfung neuer Finanzierungsmodelle, wo die kommunalen Finanzen Projekte brem-
sen würden

7. Energieeffiziente, bedarfs- und umweltgerechte Gebäudetechnik (Beleuchtung, Lüf-
tung/Klima, Pumpen etc.) und Geräte

C. ZIELE FÜR DAS GEMEINDEGEBIET

1. Ambitionierte Energieplanung mit Umsetzung der Massnahmen (Fokus erneuerbare
Energien)

2. Erarbeitung Gas-/Versorgungsstrategie unter dem Ziel Netto-Null

3. Gewerbe und Industrie sowie Private bei einem effizienten Energieverbrauch sowie
dem Einsatz erneuerbarer Energien unterstützen
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D. PLANUNG, MOBILITAT, BIODIVERSITAT UND KLIMAwANDELANPASSUNG

1' Die Revision der Richtplanung sowie der Bau- und Zonenordnung beachtet die
Energie- und Klimaaspekte und trägt zur Zielerreichung Netto-Null bei.

2' Mit der Erarbeitung und Umsetzung des Gesamtverkehrskonzepts wird die nachhal-
tige Mobilität auf dem Gemeindegebiet gestärkt.

3. Die Gemeinde unterstützt bei der Bereitstellung von Infrastrukturen eine nachhal-
tige Mobilität in den Quartieren.

4. Der öffentliche Verkehr soll in Abstimmung mit den Planungs- sowie Energie- und
Klimazielen entwickelt werden, geprüft werden sollen bspw. der Einsatz neuer Tech-
nologien und der Beitrag zur Klimaneutralität

5' Den Bedürfnissen zur Anpassung an den Klimawandel wird Rechnung getragen
(starkregenerei g nisse, Aufenthaltsq ual ität, Trockenheit, H itze usw. ).

6. Die Gemeinde fördert die Biodiversität aktiv auf ihren eigenen Aussenflächen und
auch auf privaten Grundstücken, inkl. Bekämpfung der Neophyten

GENEHMIGUNG

Diese <<energie- und klimapolitischen Ziele>> wurden mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 206
vom 8. August 2023 genehmigt.

GEMEINDERAT VOLKETSWIL

el North Beat Grob

GemeindeschreiberVizepräsident
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